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Das Kreisblatt erscheint Freitags; es kostet
für den Monat bei der Post 0,50 Goldmark.

Postscheckkonten
Kreiskomnumal-Kasse Breslau Nr. 313(),

Kreis-Sparkasse Breslau Nr. 3131.
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Redakteur: Max Politt.

    
Inferate werden bis Donnerstag mittag in
der Geschäftsstelle angenommen. —- Preis für
die fiiufgespaltene Petitzeile 10 Goldpfennige,
für Jaußerhalb des Kreises Oels Wohnende

15 Goldpfennige.

Druck und Verlag
A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe, Politt & Co.

in Oels.

 

Nr. 35. Oels, den 8. August 1924. 62. Jahrgang.
 

Amtlicher Teil.

 

Am Montag, den 11. August 1924
findet in der Festhalle in Oels
um 11 Uhr vormittags die

Verfassungsfeiek
Il.l.l.lllllIllllll.lllllllllllllllll.lllll.l.lllllllllllilll.lllllllllilllll.lllllllllllll.ll.lll..l.tlllllllllllllllllllllll..l ⸗

statt.

Ich beehre mich ergebenst hierzu
mit der Bitte um zahlreiches Erschei-
nen, einzuladen.

'Dee Lande-at

K. I. 2976. Oels, den 6. August 1924.
Reichseinkommensteueranteile der Laudgemeinden und Guis-

-bezirke.
Aus der 21., 22. und 23. EinkoInmensteuerüberweisung (21.,

22. und 23. Ek. Abschlag für Juni und Juli) kommen zur Ber-
teilung:

auf jeden Rechnungsanteil 2 s 1,5 —s- 1,2 zusammen 4,7
Gotdpfennig. _

Wegen Errechnung der Höhe der durch das Kreis-Rech-
nungsamt zur Auszahlung gelang-enden Beträge seitens der
Landgemeinden und Gutsbezirke nehme ich auf meine Kreis-
blattbekanntmachung vom (3. Mai 1924 — Seite 100 —- bezug.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

L. I. 4374. _..___ O e I s, den 24. Juli 1924.
Nacheikhuug der Meß- und Wiegegeräte im Kreise Oels.
Unter Hinweis auf § 11 und auf die Strafbestimmungen

des § 22 der Maß- und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908
-—— R.G.Bl.S.349 —— bringe ich nachstehend den Rundreise-
plan für die zur Durchführung der periodischen Nacheichung im
Kreise Oels angesetzten Termine zur Kenntnis der Orts- und
Ortspolizeibehörden

Nach dem Ausfiihrnngsgesetz zur Maß- und Gewicht-Bord-
uung vom 3. Juni 1912 —-— G.S.S.129 —- liegt den Ge-
meinde- und Gutsvorständen die Pflicht ob,

 

 

Bekanntmachuugen des Landratsn
d XII-« s
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« |

l .

1) die ‚Seit, zu der für ihren Bezirk öffentliche Eichtage abge-
halten werden, ortsüblich bekanntzumachen,

2) geeignete Räumlichkeiten bereitzustellen,
3) die Eichbeamteu bei der Abhaltung der Eichtage zu unter-

stützen,
4) die entstehenden Eichgebühren gegen eine Vergütung von

3 v. H. einzuziehen und an die Eichungskasse in Breslau
abzufiihreu.

Die für die Nacheichung erforderlichen Eichlistsen werden
den Herrn Amtsvorstehern vomEichamt unmittelbar zugehen.
Zur Ausfülluug nnd Rückgabe an den Eichbeamten sind diese
nach § 3 der Erhelmngsvorschrift II vom 11. Dezember 1912
— H. M. Bl. S. 570 ——— verpflichtet.

Um Schreibmaterial und Porto zu sparen, werden den
Eichliften die für die Herren Gemeindevorsteher bestimmten Be-
kanntmachuugen (s. Ziffer 1) beigefügt werden.

Im übrigen weise ich auf folgende Bestimmungen der
Maß- und Gewichtsordnung hin:

Die dem eichpflichtigeu Verkehr dienenden Meßgeräte find
innerhalb bestimmter Fristen zur Nacheichung zu bringen. Die
Fristen, innerhalb deren die Nacheichnng vorzunehmen und zu
wiederholen ist, betragen bei:

u) den Längemaßen, den Flüssigkeitsmaßen, den Meßwerkzeu-
gen für Fliisfigkeiten, den Hohlmaßen und Meßwerkzeugen
für getrocknete Gegenstände, den Gewichten, den Wagen
für eine größte zulässige Last bis zu ausschließlich 3000
Kilogramm sowie den Fässern für Bier zwei Jahre,

h) den Maagen für eine größte zulässige Last von 3000 Kilo-
gramm und darüber, den festfundamentierten Waageu und
den Fässern für Wein und Obstwein drei Jahre.

Die Frist beginnt mit dem Ablaufe desjenigen Kalender-
jahres, in welchem die letzte Eichung vorgenommen worden ist.
Bei Fässern, in denen Wein gelagert ist, endet die Nacheichungs-
frist nicht, bevor das Faß entleert worden ist.

Zur Beseitigung etwaiger Zweifel weis-e ich darauf hin,
daß nach rechtskräftigen gerichtlichen Urteilen die Landwirtschaft
ein Gewerbe im Sinne der Maß- und Gewichtsordnung ist, und
daß die in ihren Betrieben vorhandenen Meßgeräte deshalb der
Eich- bzw. Nach-eichungspflicht unterliegen.

Auf meine Kreisblatt-Bekanntmachung v. 27. 2. 1922 S. 50
nehme ich hierbei Bezug.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, daß Zuwider-
handelnde mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark oder mit Haft be-
straft werden.

Neben der Strafe ist auf die Unbrauchbarmachung oder
die Einziehung der vorschriftsmäßigen Meßgeräte zu erkennen,
auch kann deren Bernichtung ausgesprochen werden. Es macht
keinen Unterschied, ob die Geräte dem Verurteilten gehören oder
nicht. Jst die Verfolgung oder die Verurteiluug einer bestimm-
ten Person nicht ausführbar, so kann auf die Unbrauchbar-
machung oder die Einziehung und auf die Bernichtung selbstän-
dig erkannt worden.
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Nacheichort Zum Nacheirljbezirk gebügelt: ZEIT Die Natheichung
und Bezeichnung Arbeitg- ‚_ »

des Lokalg . Ortgname 1 Güter tage — findet statt
viewed-en _ «

l

OeLS Oels 1 ⸗ « n _
5. 9.-——27. 9. Schloß Oelk- 1 1 1-« 5s 9--"«««9· I-

Ludwiggdorf 1 1 j 2.) 9
Würtemberg 1 1. ) 1- »I«

; Zpahlitz 1 1 1 23. »I.
; ammer 1 E)

; Schwierse 1 1 , 1 24. 9.
z Wiefegrade 1 1 .- 2..— 9
g Buselwitz 1 1 Ei 1 J ·
i Leuchten 1 1 26. 9.

. Zucklau 1 1 1 2.7. 9.
Rathe am 29. 9. Rathe 1 1 1 29. 9.
Zeffel am 2. 10. » Zessel 1 1 1 2. 111
Groß zöllnig Schützendorf 1 1 z

3. 10.—8. 10. Crompufrh 1 1 - 1 3. 10.
Schmoltfchütz 1 1
Grüttenberg 1 1 l
Allerheiligen ; 1 1 ' 1 4. 10.
Neuhof b. W. i 1 1 1
Groß Zöllnig 1 1 3 . 6. 10,——8. 10.

Ober Schmean Groß Enguth i 1 1 1 Z 9. 10.
9. 10,-—“-11. 10. Kaltvorwerk s 1 1 ) i 10 m

Cronendorf - 1 ) 1 z .· —
Ober Schmollen g 1 1 2 IT 11. 1-.).

· Nieder Schmollen s 1 1 1 11. 10.
Klein Ellguth 11 Kritschen 1 1 1 1 14.10.

14. 10.—lö. 10 1 Neu Ellguth i 1 ) 15 10
Pifkhkawe 1 1 ) 1 « ·
Klein Ellguth l 1 1 3 16. 10.—11“. 10.

Bäelguth Vielguth 1 1 2 20. 10. und «-. 10.
20. 10.—22. 1.0. Neu Schmollen 1 1 22. 10.

Sadewitz am 23. 10. I Sadewitz 1 1 23.10.
Patfkhkey am 24.10.1i Paschkey 1 1 1 24.10.
Postelwitz E- Postelwitz 1 1 1 25. 10.

25.10.—27. 10. Zantoth 1 1 1 27. 10.
Ober Mühlatfchiitz Klein IIkijhlatschiitz 1 ) 93 m

28. 10.—30. 10. Ziegelhof1 1 ) 1 « « «
Mittel Mühlatfchütz 1 1 1 :33.-). 10.
Ober Nieder Mühlatschütz 1 1 1 z H 10.

Lararirgeszc.:»jxx.ztrsf Wilhelminenort 1 1 1 . LI. 11.
3. 11.—7. 11. _ Fürsten Ellguth 1 1 1 -«:;. 11.

« Prietzen 1 1 1 5.11.
j Baruthe 1 « 1 6.11.
1 gainpfergttzorf I ) 1 1 7. 11.

Bernftadt . ern ta .

 10.11.——-·27. 11. H Bemstadt Vorstadt 1 ) 1 10·11—-1«8- 11«
1 « Neudorf b. B. i 1 1 ) 20

« Weidenbach i 1 1 ) 1 « 11
Korfchlitz ° 1 1 1 21. 11
Buchwald 1 g

s, Buchwald Herzoglich 1 ; 2 22. 11. und 24. 11.
Z SLZZUclzwald Freianteil 1 I ;
E au Sky , .-
j; Kraschen Z 1 1 ) 1 2o. 11.

“ Langenhof I 1 1 1 . 26. 1!.
Cunzendorf 1 1 1 1 27. 11.

Klein Zisllni Klein Zöllnig i 1 ) I 5 9
am 5. . Vogelgefang ; 1. 1 ) - · ·

1 1 i s

11 1  
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Lfd· .. Kächzeirkhojrkmg Zum Nachetchort gehoren: DREI Die Nacheichung

Un e U - - A —beitg- —-Nr. - . Ge- .. » l nndet statt
des Lokals Ortsname meinben Guter Tage

15 Wabnitz Wabnitz 1 )
6. 9.—8. 9. Ober Nie-der Wabnitz 2 ) 1 6' 9° Und 8« 9«

16 Pangau am 9. 9. Zangau I ; ) 1 9. 9.
17 Ober Mii (mit; s auke

11.9.;l!—16.9. Galbitz 1 1 ) 2 11-9·1Md 12s 9-
' Recfewitz 1 1 1 13. 9.

Ober Mithwitz , 1 1 1 15. 9.
Nieder Miihlwitz « 1 1 1 16. 9.

18 Schönau Schönau 1 ) 1 (
am 18.9. Nieder Ober Schönau 2 ) · 18- J

19 Ulbersdorf am 19. 9. Ulbergdorf 1 1 1 19. 9.
20 Pontwitz Stronn 1 1 1 22. 9.

22. 9,——26. 9. Gimmel 1 1 1 .23. 9.
Alt Ellguth 1 s)
Ober Nieder Akt Enguth z 1 2 g) -1 24. 9.
Eit enlo ’Pothstzf 1 1 s 2 25. 9. und 26. 9.

21 Briefe Hönigern E 1 1 1 29. 9.
29. 9——2. 10. Oftrowine 1 1 1 30. 9.

Vriese _ 1 1 2 1. 10. Und 2. 10.
22 Groß Graben Sechgkiefern 1 1 )

3. 10.——8. 10. Grüneiche 1 1 ) 1 3· 10-
Bukowintke 1 1 1

/ Weißenfee 1 1 F 4· 10-
Groß Graben 1 1 2 6. 10. und 7. 10.
Maliers 1 ś 1 8. 10.

23 Julizuslbztrgls 10 gutwohne i 1 1 9. 10.
« .——— . . . chickerwitz 1

Döberle 1 1 ; 1 10- 10-
Kurzwitz 1 1
Schwundnig 1 1 : 1 11. 10.
Notherinne 1 1
Jackschönau 1 1 1 13. 10.
Neudorf I). J 1 1
Tfchertwitz 1 1 1 14. 10.
Vartkerey 1 1
Neuhaug 1 1
Oppeln-Neugarten 1 } 1 15. 10.
Carlgburg 6 b G t« i 1 .
Juliugburq tadt un u 1 ; ‚Wiugburg Dorf 1 3 3 1.6.10.b15 18.10.

24 Strehlitz am 20. 10. Strehlitz 1 1 : 1 go» 10

25 Bogfkhiätz am 22. 10. Bogfchiitz 1 1 E 1 22. 10
26 Jenkwitz am 23. 10. Ienkwitz 1 1 23. 10
27 Stampen am 24. 10. Stampen 1 1 1 24. 10
28 Bohrau Vohmu 1 1 1 27. 10

27. 10.-28. 10. Peuke 1 1 1 « 28. 10
29 thsche am 29. 10. Netfche 1 1 1 29. 10
30 Schmarfe am 30. 10. Schmarfe 1 1 1 30. 10
31 Sibyllcnort Domatschine 1 1 ) 1

3. 11.—6. 11. Loifchwitz 1 1 ) 3- 11-
Stein 1 1
Dobrischau 1. 1 e 1 — 11-
Eichgrund 1 1 )
Jäntschdorf 1 1 ) 1 5s 11«
Sibyllenort 1 1 1 6. 11.

32 Langewiefe am 8. 11. Langewiefe 1 · 1 8. 11.
33 Hundsfeld Mirkau 1 .

· 10. 11.——14. 11. Klein Weigelsdorf 1 1 1 10. 11.

333... i Iil ii 1
Loischwitz 1 1 ; 1 11. 11.
Hundgfeld 1 1 3 12. 11.—14. 11.

34 Tit-trag am 17. 11. "5:63:11 » _ 1 1 1 17. 11.
35 Gr. Weigelsdorf Groß Wekgelgdors 1 1 2 20. 11. und 21. 11. 20. 11.—21. 11.      
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be- Nacheichort Zum Nacheichort gehören: exkl CDie Wacheichung
“Ji‘ und Bezeichnung i G» AWMS: finbet statt

1' des Lokals Ortstiame « . « Güter tage
smemden

36 Kr.Oer-.24.11—25.11. Klein OeIs ! 1 1 2 24. 11. und 25.11.
37 Cunersdorf Cunersdorf « 1 1 2 26. 11. und 27. 11.

26.11.—29. 11. Schleibitz 1 « 1 ) 1 28 11
Dörndorf 1 1 ) ' '
Süßwinkel 1 1
Peterwitz 1 l 1 29s 11- 
 

Abkommen
über den gegenseitigen Austaufch von Quittungskarten
zwischen den deutschen und den französischen Anstalten

für Invaliden- nnd Altersversicherung.
Artikel 1.

Zwischen den deutschen Versicherungsanstalten und der Versiche-
rungsanstalt für Elsasz-Lothringen findet ein Anstausch der Linn-
tungskarten statt, um nach Möglichkeit die Qnittsungskarten in dem
Lande aufzubewahren, in dem der Versicherte wohnt. Zu diesem
Zwecke werden l.) Quittungskarten von Versicherten, die in einem
der obengenannten Länder wohnen, nicht mehr an eine Ursprungs-
anstalt des anderen Lan-des abgeliefert; 2.) Die bei einer Ursprung-s-
austalt des anderen Landes aufbewahrt-en Vorkarten von Versicherten
gegenseitig ausg·etauscht.

Artikel 2.
Verlegt ein Versicherter, nach-dem der in Artikel lserwähnte

Austausch der Quittnngskarten erfolgt ist, seinen Wohnsitz von dem
einen Land in das andere, so werden auf Verlangen die Karten
ein-er deutschen Versicherungssanstalts überwiesen, wenn der Ver-
ficherte nach Deutschland verzog-en ist-, der Versicherungsanstalt für
Glsa-«ß-Lothringen, wenn der Verssischkrte nach Frankreich verzogen ist.

Artike 3. «
Die in Deutschl-and ansgestellten Quittungskarten, deren Vor-

karten auf die Versicherungsanstalt Elsa·ß-Lothringen lauten, er-
halten« den Namen einer deutschen Versiel)ertrrIg-sari·staslt unter Er-
wähnung der Versichernngsanstalt Elsas;-Lothrin.-gen.

Die in Elsasz-Lothringen ansgestellten Quittunsgskartsen, deren
Vorkarten auf ein-e deutsche Versicherungsasnstalt lauten, erhalten den
Namen Elsaß-Lothringen unter Erwähnung der deutschen Ur-
sprung-sasnstsalt.

Artikel 4.
Die Bestimmungen des Artikels 3 finD nicht anzuwenden auf

Quittungskarten, Deren Inhaber erst nach dem 11. November 1918
in die Versicherung eingetreten ist.

, Artikel 5. «
Sind Versicherte, die ihren Wohnsitz von Deutschland nach Frank-

reich verlegt haben, im Besitz ein-er deutschen Quitstungsskarte, die
für Die Zeit nach dem 11. November 1918 aus-gestellt ist, so wird die
Karte ohne Rücksicht darauf, ob sie Marken einer deutsch-en Anstalt
enthält oder nicht, bei Ausstellunsg einer neuen Quittungskarte von
der Ausgabestelle dem Versicherten abgenommen und der zuständigen
deutschen Versicherusngsanstalt überwiesen.

Absatz l ist sinngemäß anzuwenden-, wenn ein Versicherter, der
seinen Wohnsitz von Frankreich nach Deutschland verlegt "hat, bei
Ausstellung einer neuen Qnittxnngskarte eine in Els"assz-Lothringen
nach dem 11. November 1918 aus«-gestellte Quittungsskarte vorzeigt

« Artikel 6. «
Die deutschen Versicherungsanstalten und die Versicherungsanstatt

Elsaß-Lotl)r·i1«Ig-en werd-en sich gegenseitig auf Antrag Einblick in Die
bei ihnen lagernden Quittungstarten gewähren.

Artikel«7.
Die im Sinne der Artikel 2, 3 Absatz J nnd 5 Absatz 1 zuständige

deutsche Versicherungsanstalt wird vom Reichsiarbeitssminister be-
stimmt.

Vermittselnngsstelle für die Durchführung der vorangehenden Be-
stimmungen ist auf deutscher Seite die Landesversicherungsanstalt
Baden. Die zur Anwendung dieser Bestimmungen erforderlichen
gJJliafmahmen, insbesondere über den Anstausch der Quittuncgskarten
gemäß Artikel 1 Ziffer 2, wer-den von»der Landesversischerungsanstalt
Baden und der Versicherungsanstalt für Elsasz"-Lothringsen getroffen
tverden.

Geschehen in doppelter Ansfertigung.
Ka r l sruhe, den 12. Dezember 1923.

Der Präsident der Landesversirherungsanstalt Baden.
gez. Jun g.

Strasßsbourg, le 1er Mars 1924.

Le President du Comite Dsirecteur de l’Unstitut d’Afsurance
Sociale d’Alsace at de Lorraine (Jnvalidite-Bieillefse).

gez. Wackcnthalcy  

L. III. 684. Oels, den 5. August-« 1924.
Vorstehendes Abkommen den Quittungskartsenausgabestellen des

Kreises zur Kenntnis und Beachtung.
Die Onittnngskartenaussgabsestellen werden in Zukunft zu berück-

sichtigen haben, daß Quititnn-gskarten, die auf den Namen der elsaß-
lothringischen Anstalt in Straßbur (,J·nstitsut d’Assu·ra-nee Soziale
d-’Alsaee et de Lorraine anvalidite « ieilisseD lauten, den Beteiligten
nicht zurückzugeben, sondern vielmehr abzunehmen sind-.

Die Karten sind nicht a-ufzurechnen, dem bisherigen Inhaber
wird aber eine Empfangsbiescheinigung zu erteilen fein. Einem
sT‘sunfche Der Landesversicherungsanstalt Baden entsprechend ersuchse
ich, Die elsasz-Iothringischen Karten nicht mit den üblichen Sammel-
sen-dringen an die Versicherungsanstalt ihres Bezirks, sondern als-
bald nach Eingang unmittelbar der Landesversicherungsasnstalt
Baden vorzulegen

Wichtig für die Quittungskartenaussgabestellen ist auch Artikel 4
in der Vereinbarung. Diese Bestimmung hängt damit zusammen,
das; Versicherte, die erst nach dem 11. November 1918 bei einer Ver-
sicherungsanstalt des einen Lan-des in die Versicherung- ein-getreten
sind, sich in dem anderen Land-e auf Dief-e Versicherung nichts berufen
können, hier also eine neue Versicherung beginnen müssen. Die
Quittungskartenausgabestellen wer-den daher gegenüber Inhabern
von elsaß-lothringischen Quittsungskarten, die eine niedrige Nummer
tragen, auf den Nachweis einer früheren Versicherung bei einer deut-
schen Anstalt besonders achten müssen. Gelingt der Nachweis nicht,
so ist nach § 2 Absatz 3 Der im Regierungsamtissblatts 1924 6. 51
erlassenen Anweisung für die Quitstungskartenasussgabestellen zu ver-
ahrsen

Der Vorsitzende des Verficherungsamts.

Bekanntmachnng.
Die Bevollmächtigte Vertretung (Botschaft) der Union der

SSR. in Deutschland gibt hiermit allen ehemaligen russischen
Kriegsgefangenen und den seit 1920 in Deutschland interniert
gewesenen Militärs der Roten Armee, sowohl den Mannschafts-
personen als auch den Offizierspersonen, welche in den gegen
die Sowjetmacht kämpfsenden Armeen nicht teilgenommen ha-
ben, und die nicht früher schon einmal auf Staatslasten in die
Union der SSR. heimbefördert wurden, bekannt, daß sie kosten-
los transportweise in die Heimat befördert werden können. Da-
zu haben Die Erwähnten sich in der Konsular-Abteilung Der‘
Botschaft, Berlin W 8, Unter den Linden 7, oder in den Konsu-
laten der Union der SSR. zu registrieren, um einem der ge-
planten Transporte eingeteilt zu werden. Die Kriegsgefan-
genen und Jnternierten der Roten Armee, welche in Pommern,
Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strehlitz wohnen, müssen
sich an das Konsulat der Union der SSR. in Stettin (Kohl-
markt 3) toenDen; Die in Hamburg, Lübeck, Oldenbur , West-
salen, Hannover, Bremen wohnen, haben sich an das eneral-
tonsulat der Union der SSR. in Hamburg (S·teinstraße 10) zu
wenden. Die in Ostpreußen Wohnenden an das Konsulat der
Union der SSR. in Königsberg (Köttelstraße 20); Kriegsgesan-
gene und Internierte aus dem übrigen Reich wenden sich un-
mittelbar an die Konsular-Abteilung der Botschaft in Berlin.
Die Registrierung geschieht durch Einsendung einer schriftlichen
Anmeldung, die folgendes enthalten muß: Name, Vor- und Va-
tersname, Geburtsort und -datum, den Truppenteil, in welchem
der Betreffende gedient, seinen militärischen Rang, wo urid
wann in Gefangenschaft geraten bzw. interniert, in welchen
Lagern und wann sich aufgehalten, ob eine Familie in Deutsch-
land besitzt und deren Bestand, vollständige genaue Adresse in
Deutschland.

Der Registrierungstermin wird vom 1. 8. bis 1. 10. 1924
festgesetzt. ·

Der Abtransport der sich rechtzeitig registrierenden Perso-
nen wird innerhalb besagten Termins und auch später erfolgen.
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Die ehemaligen Kriegsgefangenen und Internierten wer-
den nach dem Abbefördernngsort durch personelle Borladnngen
aufgerufen. Bis zum Empfang einer solchen Vorladung haben
die Kriegsgefangenen an ihrem Wohnort zu verbleiben.

Die ehemaligen Kriegsgefangenen nnd Internierten der
Roten Armee, die sich vom 1. 8. bis 1. 10. 1.924 nicht registrie-
ren, verlieren das Recht auf kostenlose Heimbeförderuug in Zu-
kiiii t.

fDie ehemaligen Kriegsgefangenen und Internierten der
Roten Armee, die den Wunsch äußern, ständig in Deutschland
zu bleiben, sind verpflichtet, innerhalb derselben Frist, d. h. vom
1-. 8. bis 1. 1.0. 1924, sich bei der Konsular-leteilung der Bot-
schaft der Union der SSR. oder bei den Konsulaten der Union
SSR. nach dem jeweiligen Wohnort des Betreffenden zu re-
gistrieren. Die schriftliche Anmeldung muß auch in letzterem
Falle nach der oben angegebenen Form eingesandt werden.
Nach Ablauf dieser Frist werden an die Säumigen keine Aus-
landspässe ausgestellt.

Bevolliniichtigte Vertretung der Union
der Sozialistisehen Sowjet-Repiibiiten in Deutschland

L. 1.4600. Oels, den 5. August 1924.
Borstehende Bekanntmachung bringe ich hiermit zur allge-

meinen Ftenntnis Die Ortsbehörden des Kreises ersuche ich,
auf die Bekanntmachung noch besonders hinzuweisen

B erlin, den 24. Juli 1924.
Verordnung

zur Abänderung der Verordnung zum Schutze des Funkverkehrs
vom 24. Juli 1924.

Auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung wird fol-
gendes verordnet:

 

Einziger Artikel.
Der § 7 der Verordnung zum Schutze des Funkverkehrs

vom 8. März 1924 —-— R. (85.231. I6. 273 — wird aufgehoben
Der Reichspräfideut.

« Ebert
Der Reichskanzler

M arg.
Der Reichsminister des ‚Seinem.

Tr. J a r r e s.
Der Reichspoftmiuister.

Dr. H ö«fle.
Der Reichsmiuister der Justiz.

J. V. Dr. Ioel

O els, den 6. August 1924.
Geselleupriifung

Die Handwerkskcnnmer für den Regierungsbezirk Breslau
hat die Wahrnehmung gemacht, daß eine große Anzahl von
Lehrlingen sich nach Abschluß der Lehrzeit der Geselleuprüfung
nicht unterzieht. Diese Erscheinung ist umso auffälliger, als
einerseits die Prüfungsgebiihren nur gering sind und anderer-i-
seits dem Lehrling aus der Ablegnng der Prüfung mancherlei
und nicht unerhebliche Vorteile erwachsen, so z. B. hinsichtlich
der späteren Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen (ä 129
Abs. 1 Der Gewerbeordnung) hinsichtlich der Ablegung der
Meisterprüfung (ä 133 Der Gewerbeordnung), hinsichtlich der
Teilnahme an den Geschäften der Zwangsiunung, soweit die
Regelung des Lehrlingswefens in Frage kommt (ä 1001 Abs. 2
Der Gewerbeordnung) und hinsichtlich der Wählbarkeit zum Ge-
selleucmsschuß der Handwerkskammer (§- 103i der Gewerbeord-
nung). Außerdem erhalten geprüfte Gesellen eine wesentliche
bessere Entlohnung als ungepriifte Arbeiter.

Ich weise die Lehrlinge ausdrücklich Darauf hin, dasz es 111
ihrem eigenen Interesse liegt, sich der Gesellenprüfung zu
unterziehen. Die Jnnungen und die Lehrherren mache ich da-

L. I. 4612.

Der Laudrat.

 

ran aufmerksam, daß sie gemäß § 1310 der Gewerbeordnung
verpflichtet sind, die Lehrlinge zur Gesellenprüfung anzuhalten,
daß die Lehrherren bei Zuwiderhandlungen sich nach § 148
Abs. 1 Ziffer 9 a. a. O. strafbar machen und daß ihnen schließ-
lich nach § 126aJ Abs. 1 Die Befugnis zum Halten oder zur An-
leitung von Lehrlingen ganz oder auf Zeit entzogen werden
kann, wenn sie sich wiederholt einer Pflichtverletzung dieser Art
gegenüber den ihnen anvertrauten Lehrlingen schuldig machen.

Politische Bereinigungen.
Bf. d. M. des J. vom 23. 7. 1924 2G 1215 III.

Der Reichswehrminister hat durch Rundvd v. 14. 5. 1924
——- Nr. 22.1.. 5. 24. T 1 III —- fiir die ihm nachgeordneteu mili-
tärischen Behörden verfügt: »Auf Grund ihrer Betätigung find
der Stahlhelm (Bund der Frontsoldaten), der Jungdeutfche
Orden, der Wehrwolf, die Vereinigten Vaterländischen Ver-
bände als politische Vereine im Sinne des § 36 des Wehrges.
(RGBI. 1921 6. 329) anzusehen.

Aus diesem Anlaß weise ich die mir unterstellte Beamten-
sehast, vor allem die Polizeibeamten darauf hin, daß ihre allge-
meinen staatsbürgerlichen Rechte durch die in dem Temper-
hältnis zum Staat begründeten Pflichten ihre Grenze haben.
Ohne zu den in der Bd. des Reichswehrministers genannten
Organisationen Stellung nehmen zu wollen, gebe ich doch der
bestimmten Erwartung Ausdruck, daß die mir unterstellte Be-
amtenschaft allen politischen Organisationen gegenüber jede Zu-
rückhaltung im Sinne meines Erlasses vom 8. 12. 1921 —-
II J 1732 (MBl. i. B. 6. 391) beweist.

*2..—

Bf. d. M. d. J. v. 18. 7. 1924 ——— II E 1480, betr.
Berufsversammlung der Arbeitnehmer im Gaftwirtsgewerbe.

Die Anträge der Arbeitnehmerverbäude im Gastwirts-
gewerbe auf Verlängerung der Polizeistunde zur Abhaltung
von Berufsversammlungen bediirfen wegen der Eigenart dieser
Berufstätigkeit einer besonderen Behandlung. Die zuständigen
Polizeibehörden werden daher ermächtigt, für höchstens zwei
Versammlung-en der Verbände der Hotel-, Restaurant- und
Eafe-9.lngeftellten im Monat die Polizeistunde, je nach Lage des
Einzelfalles, bis 3 oder 4 Uhr morgens zu verlängern. Von
der Erhebung einer Verwaltungsgebübr ersuche ich in diesen
Fällen abzusehen (ä 5 des Berwaltungsgebührengesetzes vom
29. 9. 1923, G. S. 6. 455).

» Oels, den 6. August 1924.
Berichtigung.

Im Kreisblatt Nr. 26 vom 6. Juni d. I. — L. I. 1866 —--

L. I. 4630.

betreffend Räumung von Gewäsfern muß es heißen:
,,Unter Bezugnahme auf die im Kreisblatt 1923 —-— Seite

178 —--- abgedruckte Wasserpolizeiverordnung über Räumung
usw.« und nicht: Unter Bezugnahme auf die im Kreisblatt 1904
————- Seite 11.1 -—- abgedruckte Kreispolizeiverordnung

An Stelle des Wortes: Kreispolizeiverordnung" in Abf. 7
Teil 4 von unten gelesen muß es heißen: »Wasserpolizeiverord-
nung«.

 

K.I.3116. Oels, den 1. August 1924.
Der Wirtschaftsbeamte Ernst Schlabitz in Würtemberg

ist als zweiter Gutsvorsteher-Stellvertreter für die Gutsbezirke
Spahlitz und Würtemberg bestätigt worden. -

Der Vorsitzende des Kreisausschusfes.

L I. 4605. Oels«, den 5«. August 1924.
Ich weise auf Die Verfügung des Herrn Finanzministers

und des Herrn Ministers des Innern vom 23. Juli 1924 -—-
111.2. 685/1. (1.1.1514 bzw. la571 — betreffend Radioanlage
in Staatsgebänden hin.

Dr. Unckell

Bekanntmakhungen anderer Behörden.

Mühlw i tz, Den 5. August 1924.
Bei Restgutsbesitzer Gustav Wasner in Ober Miihlwitz

ist am 3. August unter dem Schweinebestande Rotlauf tierärzt-
lich festgestellt worden.

Der stellvertretend-e Amtsvorsteher.
Reigber.
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Ein forgenfreies Leben erreichen Sie
durch einen Treffer aus der großen

Geld-Lotterie.
Ziehung 22. August 1924.

130000 100000 90000
80000 70000 60000
50000 45 000 35 000

Renten-stark usw«

insgef 22000 Gewinne iiber vier Milli-
onen Mark, Lofe zum Preise von Mk.

. 1,50 an, Porto und Lifte 30 Pfg. extra
· versend. geg. Voreinfendung u.Nachnahme:

Ferd. H. Blequ
Lotterie-Einnehmer,

Hamburg 5, Norderftraße 169.

 

 

Achtung! Züchtung!

Nur 7.00 Mark
(franko Vachnahme oder Vorkaffe)

diefe erften 3

Aluminiumtöpfe
mit Deckel.

5 Liter Mk. 2.0() extra.1 Topf 4 Liter Mk. 1.50,

. -- k" » fit-E)?

Ist- Phika
- Egger

Holthaufen bei Plettenberg.
3000 qm Betriebsräume

Poftfchecllonto 57514 äannoner.
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direkt vom Felde

und erbittert Angebote

 

G.1n. b. H.
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Schöne volle Korperform
durch unf. orient. Kraft-
pillen (fiir Damen pracht-
volle Bijfte) preisgekr mit
gelb. Medaill. u. Ehren-
dipl., in kurzer Zeit große
Gewichtszum 25 Ihr. welt-
bekannt. Garant.unfc1)ädlich.
Meran. empfohlen. (Streng
reeII. Viele Dankfchreib.
Preis Packung (100 Stück)
G.-M. 2.75. Porto extra.
Poftanm oder Nachnal)me.
S). Franz Stein-er å (in.
G.m.b.H. Berlin W.30l947.

Hypothek-
Privatgeld an Privat und

Geschäftsleute

Albert Moritz,
Berlin O 112n,

Dolzigerftraße 19——20.
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Belesmmachine
wie:

Familienanzcigen
Gefchäftgempfelplungcn
Gelegenheitgkäufe
Gcfchäftsverkiiufe
Grrcndftiikksverkäufe
Heiratsanzeigen
Vermietungcn
Bergniigtmgsanzeigen
Holzverkänfe
Tiercmzeigen
Wohnungsgefnche
Stellenangebote
Kaufgefnche
Stellengefuche
Kapitalangebote
Kapitalgefuche
überhaupt Anzeigen jeder
Art finden weitefte Ver-
breitung und haben ftetg
besten Erfolg durch die

WHAT Zeitung
..Lokmnotine an der Oder«
Oelg, Georgenftraße 4


